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(Fortsetzung folgt.)

Die praktische Bedeutung der Häufigkeitslinien.
Von W. SCHULZ.

Die Häufigkeit der Wasserstände, das ist die

Angabe, wie oft ein Wasserstand von
bestimmter Höhe vorkommt, ist in der
Wasserwirtschaft von Wichtigkeit, weil die Häufigkeitszahlen
die Wasserstandsbewegung genauer angeben als
Durchschnittszahlen. Die Flussanlieger erkundigen
sich nicht, wie hoch das Niedrigwasser liegt, sondern
wie oft ein Wasserstand von schädlicher Höhe zu

erwarten ist, und wie lange solche Überflutungen
dauern, während die Schiffahrttreibenden wissen

möchten, abgesehen von anderen wichtigen Angaben,
wie gross der Mittelwert aus den Tiefständen aller
Jahre ist.

Will man die Häufigkeitszahlen in der Praxis
Verwenden, so ist erforderlich, aus ihnen gewisse,

für den Verlauf der Häufigkeitslinie besonders
bestimmte Zahlenwerte herzuleiten, besonders den

gewöhnlichen (G. W.) und den am häufigsten
eintretenden Wasserstand. Letzterer wird mit Scheitelwert

der Häufigkeitslinie und daher mit S. W.

bezeichnet. Der gewöhnliche Wasserstand ist derjenige,
der ebenso oft überschritten als nicht erreicht wird.
Um die Häufigkeitslinie konstruieren zu können,
ermittelt man die Häufigkeiten der Wasserstände, welche
bestimmten Höhenstufen am Pegel entsprechen. Dann
werden die Wasserstände als Abszissen und in der

Mitte jeder Höhenstufe die Häufigkeitszahlen als

Ordinaten aufgetragen. Die Zahlenwerte der in den

Abbildungen 1 und 2 dargestellten Häufigkeitslinie
sind aus folgender Zusammenstellung zu ersehen:
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Höhenstufe des Pegels
Häufigkeit der
Wasserstände

Pegelhöhen

Summe der Häufigkeit der Wasser¬
stände

über den ange- unter den
angegebenen Pegelhöhen gebenen Pegelhöhen

Tage j % m Tage % Tage %

ausseht. 6,20 m bis 6,00 m einschl. 0,0 0,00 6,00 0,0 0,00 365,3 100,00

II 6,00 „ it 5,80 „ 0,1 0,03 5,80 0,1 0,03 365,2 99,97

II 5,80 „ it 5,60 „ 0,3 0,08 5,60 0,4 0,11 364,9 99,89

il 5,60 „ y, 5,40 „ 0,4 0,11 5,40 0,8 0,22 364,5 99,78

it 5,40 „ it 5,20 „ 0,6 0,16 5,20 1,4 0,38 363,9 99,62

II 5,20 „ it 5,00 „ 0,7 0,19 5,00 2,1 0,57 363,2 99,43

II 5,00 „ ft 4,80 „ „ 0,9 0,25 4,80 3,0 0,82 362,3 99,18

II 4,80 „ tt 4,60 „ „ 1,0 0,27 4,60 4,0 1,09 361,3 98,91

„ 4,60 „ „ 4,40 „ „ 1,5 0,41 4,40 5,5 1,50 359,8 98,50
4,40 „ tt 4,20 „ 2,1 0,57 4,20 7,6 2,07 357,7 97,93

II 4,20 „ y, 4,00 „ 3,0 0,82 4,00 10,6 2,89 354,7 97,11

II 4,00 „ tt 3,80 „ 4,3 1,18 3,80 14,9 4,07 350,4 95,93

It 3,80 „ tt 3,60 „ 4,7 1,29 3,60 19,6 5,36 345,7 94,64

II 3,60 „ it 3,40 „ „ 5,4 1,48 3,40 25,0 6,84 340,3 93,16

II 3,40 „ it 3,20 „ 6,1 1,68 3,20 31,1 8,52 334,2 91,48

It 3,20 „ it 3,00 „ 7,5 2,06 3,00 38,6 10,58 326,7 89,42

it 3,00 „ it 2,80 „ 7,9 2,17 2,80 46,5 12,75 318,8 87,25

it 2,80 „ It 2,60 „ 9,9 2,71 2,60 56,4 15,46 308,9 84,54

a 2,60 „ tt 2,40 „ 12,4 3,40 2,40 68,8 18,86 296,5 81,14

n 2,40 „ it 2,20 „ 16,0 4,38 2,20 84,8 23,24 280,5 76,76

a 2,20 „ It 2,00 „ „ 21,6 5,92 2,00 106,4 29,16 258,9 70,84

it 2,00 „ II 1,80 „ „ 28,2 7,73 1,80 134,6 36,89 230,7 63,11

it 1,80 „ it 1,60 „ „ 35,3 9,67 1,60 169,9 46,56 195,4 53,44

it 1,60 „ II 1,40 „ „ 44,1 12,08 1,40 214,0 58,64 151,3 41,36

it 1,40 „ M 1,20 „ „ 56,4 15,45 1,20 270,4 74,09 94,9 25,91

a 1,20 „ It 1,00 „ 41,5 11,34 1,00 311,9 85,43 53,4 14,57

it 1,00 „ it 0,80 „ 25,6 7,00 0,80 337,5 92,43 27,8 7,57

it 0,80 „ it 0,60 „ 12,1 3,30 0,60 349,6 95,73 15,7 4,27

it 0,60 „ II 0,40 „ 7,7 2,10 0,40 357,3 97,83 8,0 2,17

it 0,40 „ II 0,20 „ 4,3 1,17 0,20 361,6 99,00 3,7 1,00

it 0,20 „ M 0,00 „ 2,1 0,57 ±0,00 363,7 99,57 1,6 0,43

tt ±0,00 „ It 0,20 „ 1,0 0,27 -0,20 364,7 99,84 0,6 0,16

n -0,20 „ II 0,40 „ „ 0,6 0,16 - 0,40 365,3 100,00 0,0 0,00

n -0,40 „ It 0,60 „ 0,0 0,00 -0,60 365,3 100,00 0,0 0,00

In der Höhenstufe, welche der grössten Häufigkeit

entspricht, liegt der Scheitel der Häufigkeitslinie.
Die Abszisse des Scheitels stellt den Scheitelwert
der Häufigkeitslinie dar. Der Mittelpunkt der Höhenstufen

der grössten Häufigkeitszahl ist aber nicht der

genaue Scheitelwert, vielmehr muss dieser aus

0 errechnet werden, wenn y f (x) die

Gleichung der Häufigkeitslinie ist. Es kann aber als

zulässig angesehen werden, die Gleichung der

Häufigkeitslinie mit Hilfe der numerischen Differentation

aus der Differenz der Häufigkeitszahlen die
Bestimmungsgleichung für den Scheitelwert dahin
abzuleiten, dass, wenn m die Abszisse der Mitte der
Höhenstufe der häufigsten Wasserstände ist, sich die

Korrektion v ergibt. Alsdann erhält man Hl -f- v als
den Scheitelwert. Da aber diese Berechnung die
Kenntnis der höheren Mathematik voraussetzt, so
empfehle ich folgendes einfachere rechnerische
Verfahren, welches in den meisten Fällen für die Praxis
noch genügend genaue Resultate ergibt. Aus den

Abbildungen 1 und 2 ist zu ersehen, dass der
Scheitelwert in der Höhenstufe 1,2 bis 1,4 m liegt.
Hat nun die höhere Stufe (1,4 bis 1,6 m) w und
die niedrige Stufe (1,0 bis 1,2 m) wi weniger^Wasser-
stände und wird mit h der Abstand des Scheitels

von der untern Grenze der Höhenstufe der meisten
Wasserstände bezeichnet, so verhält sich:

h : (hi — h) — Wi : w

oder h 20 • Wi : (W\ w)
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Abbildung 1.

Es ist w 15,45 — 12,08 3,37 0,22%
und w\ 15,45 — 11,34 4,11 0,26 %
Demnach: h 20 • 0,26 : (0,22 -|- 0,26) 5,68
und der Scheitelwert: 1.20 -f 0,0568 ça 1,26 m.

Werden zu den senkrechten Pegelhöhen die
Summenwerte der Häufigkeitszahlen wagerecht
aufgetragen, so erhält man zwei Linien, die mit der
Häufigkeitslinie mathematisch in Zusammenhang
stehen und erkennen lassen, wie lange ein Wasserstand

über oder unter einer bestimmten Pegelhöhe
gestanden hat. Diese Linien können daher
Wasserstandsdauerlinien genannt werden (Abbildungen 1

und 2). Die Wasserstandsdauerlinien gewähren den
Vorteil, dass aus ihnen der gewöhnliche Wasserstand
unmittelbar abgelesen werden kann. Letztere gibt
die Höhe an, die der halben Länge der ganzen
Abszissenachse entspricht. In den Abbildungen ist
es die Stelle, wo sich die beiden Wasserstandsdauerlinien

I und II schneiden. Der mittlere Wasserstand
liegt in der mittleren Höhe der Fläche, die durch
die Wasserstandsdauerlinie und durch das Achsenkreuz

begrenzt wird. In den Abbildungen liegt der
mittlere Wasserstand auf -j- 1,66 m am Pegel. Wenn
die Wasserstandsdauerlinien geradlinig verlaufen würden,

müsste der mittlere Wasserstand gleich dem
gewöhnlichen Wasserstande sein. Da aber die Dauerlinien

nach der Seite der hohen Wasserstände von
der Geraden stark abweichen, so liegt das
Mittelwasser höher als der gewöhnliche Wasserstand.
Ausserdem geben die Wasserstandsdauerlinien an,
an wieviel Tagen im Jahre durchschnittlich ein
bestimmter Wasserstand überschritten oder nicht
erreicht wird und welche Pegelhöhen von einem gewissen

Prozentsatz aller Wasserstände überschritten oder nicht
erreicht werden. Charakteristisch ist, dass die
Wasserstandsdauerlinien einen Wendepunkt besitzen, der in
Höhe des Scheitelwertes der Häufigkeitslinie liegt.
Es lässt sich daher ein einfaches rechnerisches
Verfahren zur Bestimmung des gewöhnlichen Wasserstandes,

der nicht weit vom Scheitelwert liegt,
anwenden.

Aus den Abbildungen und der Tabelle geht hervor,

dass weniger als 50% (50 — X)°/o aller Wasserstände

unter 1,40 m am Pegel und mehr als 50%
(50 -j-j/)% über 1,40 m am Pegel liegen. Nimmt
nun die Summenzahl der tiefer liegenden Wasserstände

mit der Erhebung von 1,40 bis 1,60 m am
Pegel um (x -f- y) % zu und die höher liegenden
um den gleichen Betrag ab, so beträgt die
Wertänderung für jeden cm, wenn sie linear ist, Vau
(-*• + )') Liegt der gewöhnliche Wasserstand noch
h cm über 1,40 m am Pegel, so lässt sich h aus
der Gleichung bestimmen:

(50 — x) -f V2U (x % y) h 50
oder h 20 X : (x -j- j)

Aus der Tabelle ergibt sich:
x 50,00 — 41,36 8,64%

und y 53,44 — 50,00 3,44%
Demnach ist:

h 20 8,64 : (8,64 + 3,44) - 14,3 cm
und die Höhe des'gewöhnlichen Wasserstandes:

1,40 % 0,14 1,54 m.
Die Höhenstufen können beliebig gewählt werden,

jedoch wird empfohlen, im allgemeinen nicht über
20 oder 25 cm zu gehen, wenn es nicht für besondere

Zwecke vorteilhafter erscheint, die Stufen grösser
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oder kleiner zu wählen. Die Höhen der

Summenwerte, nach der Grösse geordnet,
stellen in den Abbildungen alle Wasserstände

am Pegel dar, welche in einem Zeiträume
von 30 Jahren beobachtet worden sind. Die

Häufigkeitszahlen sind daher auf den Durchschnitt

eines Jahres umgerechnet worden.

WASSERRECHT|
— j]

Der Entwurf eines preussischen Wassergesetzes.

wr. In der „Deutschen Juristen Zeitung"
(XVII. Jahrgang 1912, Nr. 4, Seite 257 ff.) bespricht
Reg.-Assessor Dr. Walter Moll, Berlin, den Entwurf
eines preussischen Wassergesetzes, der am 31.
Dezember 1911 dem preussischen Abgeordnetenhaus
zuging. Eingangs erinnert der Verfasser daran
dass seit dem letzten Versuch einer einheitlichen
Regelung volle 20 Jahre verstrichen sind. Diese
lange Pause hat die Schwierigkeiten nicht vermindert;

vor allem bilden die 78 Gesetze, die aufgehoben

werden müssten, kein geringes Hindernis,
indem in den einzelnen preussischen Landesteilen
verschiedene wasserrechtliche Bestimmungen gelten.
Der Entwurf enthält denn auch eine umfangreiche
Begründung, woraus side folgende Momente
allgemeiner Art ergeben: In § 1 wird der Wasserlauf
zu definieren versucht — „ein Gewässer, das in
einem natürlichen oder künstlidien Bett beständig
oder zeitweilig oberirdisch abfliessf" ; eingeschlossen
sind hierbei jedodi auch seine oberirdisdien Quellen

2; und Seen, aus denen es abfliessf, sowie die unter-T3 ' '

~ irdisch verlaufenden Strecken (natürlidie, kiinstlidie

^ Wasserläufe).
Die künstlidien und natürlichen Wasserläufe

werden damit einander gewissermassen gleichgestellt,
davon ausgehend, dass die tedinischen Errungenschaften

der Neuzeit künstliche Vorkehrungen an
natürlidien Gewässern ermöglichen, die deren
bessere wirtschaftliche Ausnutzung gestatten.
I it Die Wasserläufe werden im übrigen in drei
Ordnungen eingeteilt: I. Wasserstrassen: Ströme,
Schiffahrtskanäle. II. Wasserläufe von grösserer
Bedeutung für die Wasserstrassen: darüber fertigt
der Oberpräsident ein Verzeichnis an; III. Alle nidit
unter l oder II fallenden natürlichen oder künstlichen

Wasserläufe.
Um eine wichtige Streitfrage zu regeln und eine

klare Rechtslage zu sdiaffen, sehen §§ 7 ff. die ge-
setzlidie Normierung der Eigentumsverhältnisse vor
und zwar als Privateigentum: es soll bei den
Wasserstrassen dem Staat, bei den übrigen Gewässern
den Anliegern zustehen, dies also im Gegensatz
zur herrschenden Meinung, wonach die Wasserläufe
für des Eigentums unfähig erklärt wurden.

Die Eigentumsrechte sind dann allerdings
zugunsten des Gemeingebraudies eingeschränkt,
der Ähnlichkeit mit dem Mitgenusse hat. So soll
bei Wasserstrassen die Schifffahrt und Elösserei
frei sein, wodurch sie rechtlich die Stellung von
öffentlichen Wegen erhalten. Jede Benutzung über
den Gemeingebraudi hinaus soll aber von der Er-
mäditigung audi des Eigentümers abhängen, was
durch behördlidien, öffentlidi - rechtlichen Akt der
Verwaltungsbehörden zu gesdiehen hätte, obschon
es sidi eigentlich um Übertragung eines Privat-
redites handelt. Sollten versdiiedene Benutzungsarten

einander beeinträditigen, so soll durch ein
Ausgleichverfahren Remedur gesdiaffen werden
können.
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